
 

  

S 7 RJ 613/00 A-FdV

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 613/00 A-FdV
Datum 29.11.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 19/01
Datum 08.10.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 29.
November 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die KlÃ¤gerin streitet als Rechtsnachfolgerin um Rente wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit an den Versicherten fÃ¼r die Zeit vom 22.03.1994 bis
25.02.2003. Die KlÃ¤gerin ist die Rechtsnachfolgerin des versicherten J. L. , geb.
1948, verstorben am 25.02.2003.

Nach eigenen Angaben hat der Versicherte keinen Beruf erlernt, war in der
Bundesrepublik etwa 12 Jahre als unqualifizierter Arbeiter in einer Brauerei
beschÃ¤ftigt und in Jugoslawien als Landwirt tÃ¤tig.

Bei der Untersuchung in Regensburg und gegenÃ¼ber dem Sozialgericht gab er an,
in der Bundesrepublik zunÃ¤chst 1971 bis 1972 als Maurer bei einem
Bauunternehmen (C. S. KG), anschlieÃ�end 1973 zunÃ¤chst bei der Firma B. als
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Maurer, dann als Staplerfahrer bis 1977 und von 1978 bis 1983 bei der Brauerei L.
AG als Staplerfahrer beschÃ¤ftigt gewesen zu sein.

Eine Anfrage bei der Brauerei L. AG war erfolglos.

Einen ersten Rentenantrag hatte der Versicherte im April 1992 gestellt, dieser war
nach dem Untersuchungsergebnis im Bericht des jugoslawischen
VersicherungstrÃ¤gers vom 21.11.1992 mit Bescheid der Beklagten vom
16.08.1993 abgelehnt worden. Der Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid
vom 07.02.1995 als unzulÃ¤ssig zurÃ¼ckgewiesen, da eine Vollmacht nicht
vorgelegt worden war.

Die Beklagte hatte den Versicherten vom 10.10. bis 10.12.1994 in der
Gutachterstelle Regensburg untersuchen lassen. Aus chirurgisch-orthopÃ¤discher
Sicht erstattete Dr.M. ein Zusatzgutachten. Er konnte wesentliche
BeeintrÃ¤chtigungen auf seinem Fachgebiet nicht feststellen, mittelschwere
vollschichtige Arbeiten seien mÃ¶glich ohne hÃ¤ufiges BÃ¼cken und ohne dauende
Zwangshaltung. Die Diagnosen lauteten: â�� WirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige
Beschwerden bei leichtgradigen Abnutzungserscheinungen. â�� Beginnende
Aufbraucherscheinungen an den Kniegelenken ohne belangvolle
FunktionseinschrÃ¤nkung und ohne Neigung zur Ausbildung von
KniegelenksergÃ¼ssen.

Im internistischen Gutachten von Dr.S. sind als Diagnosen genannt: â�� Chronische
asthmoide Bronchitis derzeit unter medikamentÃ¶ser Therapie ohne mechanische
LungenventilationsstÃ¶rung. â�� Arterieller Bluthochdruck ohne
Umbauerscheinungen am Herzen. Als Nebenbefunde wurden erhoben: â�� Zustand
nach Nasen-Polypenoperation und nach OberkieferhÃ¶hlenoperation links. â��
Geringgradige BauchspeicheldrÃ¼senaffektion â�� MÃ¤Ã�iggradige
Unterschenkelvarikose ohne akute Komplikationen Aortensklerose â��
MedikamentÃ¶s behandelte HyperurikÃ¤mie â�� Verdacht auf latenten Diabetes
mellitus

Am 22.03.1994 beantragte der Versicherte erneut Rente wegen Berufs- oder
ErwerbsunfÃ¤higkeit in Serbien.

Der serbische VersicherungstrÃ¤ger bestÃ¤tigte Beitragszeiten als selbstÃ¤ndiger
Landwirt vom 01.01.1986 bis 26.09.1997 von insgesamt 11 Jahren, 8 Monaten, 26
Tagen.

Die vorgelegten medizinischen Unterlagen sowie der Untersuchungsbericht vom
12.09.1997 wurden ausgewertet.

Dr.D. konnte am 27.11.1997 keine Ã�nderung der bisherigen Beurteilung
feststellen. Wegen der Beschwerden von Seiten des Bewegungsapparates
bestÃ¼nde derzeit eine vorÃ¼bergehende ArbeitsunfÃ¤higkeit, die depressive
Stimmungslage sei behandlungsfÃ¤hig, ErwerbsunfÃ¤higkeit kÃ¶nne aber nicht
angenommen werden.
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Mit Bescheid vom 31.10.1997 lehnte die Beklagte den Rentenantrag vom
22.03.1997 ab mit der BegrÃ¼ndung, der Versicherte sei noch in der Lage,
vollschichtig leichte Arbeiten zu verrichten.

Versicherungszeiten in Deutschland wurden von November 1971 bis Dezember
1982 fÃ¼r insgesamt 135 Monate festgestellt.

Mit Schreiben vom 14.11.1997, eingegangen bei der Beklagten am 21.11.1997,
erhob der Versicherte Widerspruch gegen den ableh- nenden Bescheid vom
31.10.1997. Er trug vor, er habe in Deutsch- land gearbeitet und sei damals
erstmals wegen seiner schweren Erkrankung behandelt worden. Er leide an
Beschwerden des Herzens, der Lunge und an orthopÃ¤dischen Krankheiten. Zum
Nachweis seiner GesundheitsstÃ¶rungen habe er Ã¤rztliche Atteste vorgelegt und
bitte, den Antrag auf Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente nochmals zu
Ã¼berprÃ¼fen und ihn zu benachrichtigen.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 12.01.1998
zurÃ¼ck mit der BegrÃ¼ndung, der Versicherte sei weder berufs- noch
erwerbsunfÃ¤hig, da er noch vollschichtig tÃ¤tig sein kÃ¶nne und auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar sei.

Die Ã�berprÃ¼fung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen ergab, dass bei
den Beitragszeiten zwar eine LÃ¼cke von Januar 1984 bis Dezember 1985 besteht,
zum Zeitpunkt der Antragstellung am 22.3.1994 aber aufgrund der in Jugoslawien
bezahlten BeitrÃ¤ge die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfÃ¼llt sind.

Gegen die ablehnende Entscheidung erhob der Versicherte mit Schreiben vom
25.02.1998 Klage. Er ist der Auffassung, der Sachverhalt sei nicht vollstÃ¤ndig und
nicht richtig festgestellt worden. Er sei nicht persÃ¶nlich untersucht worden. In
Jugoslawien beziehe er dagegen aufgrund eines Bescheides der Gerichtsinstanz des
Kreisgerichtes P. vom 26.01.1998, den er vorlegte, Rente. Es sei deshalb nicht
mÃ¶glich, dass die Beklagte sich auf das frÃ¼he Rentengutachten aus Jugoslawien
stÃ¼tze, es sei vielmehr eine Untersuchung in Deutschland im Beisein seiner
AnwÃ¤ltin erforderlich.

Am 07.05.1998 teilte der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte mit, der Versicherte sei aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht in der Lage zur Untersuchung nach Deutschland
zu reisen. Sein Gesundheitszustand habe sich verschlechtert. Im Ã�brigen seien die
vorgelegten Unterlagen ausreichend, um eine entsprechende Entscheidung gegen
den Bescheid der LVA Landshut treffen zu kÃ¶nnen.

Das Sozialgericht (SG) bestellte Dr.T. zur Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen und
ordnete das persÃ¶nliche Erscheinen des Versicherten zur mÃ¼ndlichen
Verhandlung, zunÃ¤chst fÃ¼r 10.03.1999 an.

Der Versicherte Ã¼bersandte Ã¤rztliche Berichte, auch die neuesten Berichte des
Facharztes fÃ¼r Pneumophysiologie aus K. mit der Entschuldigung, zur
Untersuchung aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht anreisen zu kÃ¶nnen.
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In dem vorgelegten Bericht des Internisten und Kardiologen Dr.S. vom 19.03.1998
werden die bisherigen Diagnosen bestÃ¤tigt; das medizinische Zentrum J.
bestÃ¤tigte am 11.03.1998: "verlÃ¤ngerte Depression, grenzwertige neurotische
mit psychotischem F 34".

Das SG lieÃ� daraufhin die medizinischen Unterlagen durch den Internisten und
Radiologen Dr.R. auswerten. Dr.R. bezeichnete im Gutachten vom 23.03.1999 die
Diagnosen wie folgt: 1. Chronische asthmatische Bronchitis. 2. MÃ¤Ã�ige
BlutdruckerhÃ¶hung mit kompensierter Herz- Linkshypertrophie 3. Degenerative
VerÃ¤nderungen der LendenwirbelsÃ¤ule und beginnende Kniearthrose. 4.
NervenschwÃ¤che mit Neigung zu depressiven Verstimmungen.

Aufgrund der Befunde kÃ¶nne eine mittelgradige Reduzierung der
WirbelsÃ¤ulenbelastbarkeit als erwiesen gelten, so dass schwere und mittelschwere
Arbeiten sowie Lastenbewegungen Schmerzreaktionen auslÃ¶sen kÃ¶nnten; auch
gebÃ¼ckte Arbeitsweise sei nicht mehr zumutbar. Andere, die WirbelsÃ¤ule nicht
belastende TÃ¤tigkeiten seien aber ohne zeitliche BeschrÃ¤nkung zumutbar. Durch
die StÃ¶rungen im psychiatrischen Bereich werde die VitalitÃ¤t reduziert, der
Versicherte sei deshalb fÃ¼r nervenbelastende TÃ¤tigkeiten mit hohen
Konzentrations- und Anpassungsanforderungen sowie fÃ¼r Arbeiten unter Stress
und Zeitdruck nicht geeignet, aber eine zeitliche LeistungseinschrÃ¤nkung sei nicht
begrÃ¼ndbar. Es sei auch keine psychiatrische Behandlung aktenkundig. Das
bekannte Bronchialasthma, habe bei der Untersuchung im Oktober 1994 in
Regensburg keine VentilationseinschrÃ¤nkungen verursacht. Bei der Begutachtung
am 12.09.1997 sei ein guter Allgemeinzustand beschrieben worden, die
VentilationsstÃ¶rung war nur leichten Grades.

Insgesamt ergebe sich aufgrund der Befunde keine Grundlage fÃ¼r eine
BegrÃ¼ndung der zeitlichen EinschrÃ¤nkung der ArbeitseinsatzfÃ¤higkeit. Akute
AsthmaschÃ¼be seien als vorÃ¼bergehende ArbeitsunfÃ¤higkeit im Sinne der
Krankenversicherung zu verstehen und einer Behandlung zugÃ¤nglich. Aufgrund
beschriebener Handbeschwielungen kÃ¶nne beim Versicherten auf eine manuelle
TÃ¤tigkeit geschlossen werden.

Wegen der BÃ¼rgerkriegssituation und der Unterbrechung des Postweges wurde
das Verfahren vom SG ausgesetzt.

Vom KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten wurden weitere medizinische Unterlagen Ã¼ber
stationÃ¤re Behandlungen im Juni 2000 Ã¼bersandt.

Diese Unterlagen wurden ergÃ¤nzend von Dr.R. in der Stellungnahme vom
21.08.2000 ausgewertet. Dr.R. war der Auffassung, dass es sich um eine akute
Phase des bekannten Asthmaleidens handele, die therapeutisch reversibel war und
nur zeitweise ArbeitsunfÃ¤higkeit bedingte. Es ergÃ¤ben sich somit aufgrund dieser
Befunde keine neuen Gesichtspunkte.

Mit Gerichtsbescheid vom 29.11.2000 wies das Sozialgericht die Klage ab mit der
BegrÃ¼ndung, Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit liege nicht vor. Es kÃ¶nne
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unentschieden bleiben, ob der Versicherte die TÃ¤tigkeit als Staplerfahrer noch
ausÃ¼ben kÃ¶nne, denn es handele sich dabei um eine ungelernte TÃ¤tigkeit. Der
Nachweis, es sei eine hÃ¶herwertige TÃ¤tigkeiten verrichtet worden, habe sich
mangels Ermittelbarkeit des Arbeitgebers nicht fÃ¼hren lassen. Nach den
medizinischen Unterlagen sei der KlÃ¤ger vollschichtig einsatzfÃ¤hig und auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar.

Mit Schreiben vom 03.01.2001 legte der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte Berufung gegen
die am 21.02.2001 zugestellte Entscheidung des Sozialgerichts Landshut ein und
machte geltend, es habe Verfahrensverletzungen gegeben, es seien die Tatsachen
falsch und unvollstÃ¤ndig festgestellt und das Recht falsch angewendet worden.

Zwischenzeitlich habe die Ã¤rztliche Kommission in B. die InvaliditÃ¤t des
Versicherten endgÃ¼ltig festgestellt und ihm das Recht auf Invalidenrente,
beginnend mit dem 05.03.1998, anerkannt. Diese Entscheidung sei durch die
hÃ¶chste Gerichtsinstanz in Serbien mit Urteil vom 30.08.2000 erfolgt, welches in
Fotokopie beigefÃ¼gt werde. Falls erforderlich, solle der Patient mit Begleitperson
vorgeladen werden.

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 20.07.2001 an ihrer bisherigen Auffassung
festgehalten, unter Hinweis auf die Stellungnahme von Dr.W. vom 27.06.2001, dass
auch unter BerÃ¼cksichtigung der neuesten Befunde der Poliklinik von K. sich keine
neuen medizinischen Gesichtspunkte ergÃ¤ben und die von Dr.R. vertretene
vollschichtige Leistungsbeurteilung weiterhin GÃ¼ltigkeit habe. Der Versicherte
stimmte in der ErklÃ¤rung vom 20.08.2001 der vom Senat beabsichtigten
Untersuchung in der Bundesrepublik zu.

Im vorgelegten Entlassungsbericht vom Juni 2001 ist unter den Diagnosen auch ein
Diabetes mellitus erwÃ¤hnt, wobei die Aufnahme wegen Beklemmung in der Brust
zur AbklÃ¤rung der kardiologischen Befunde erfolgte.

Mit der Begutachtung wurden Dr.E. , Dr.F. und Dr.K. beauftragt.

Der Versicherte teilte nach Bestimmung eines Untersuchungstermins durch Dr.E.
mit, er kÃ¶nne aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht zum genannten Termin
erscheinen. Er legte Ã¤rztliche Berichte aus dem Jahr 2001 vor.

Im Schreiben vom 24.01.2001 teilte Dr.E. mit, dass die aus Jugoslawien vorgelegten
Befunde eine gewisse Diskrepanz zwischen der Schwere der gestellten Diagnosen
und den Ã¼bermittelten Befunden erkennen lassen. So fehlten z.B. zur
Dokumentation einer Leberzirrhose die entsprechenden Laborwerte. Eine
endgÃ¼ltige sozialmedizinische Beurteilung sei deshalb aufgrund der
Ã¼bermittelten Befunde nicht mÃ¶glich. Diese Auffassung wurde dem
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten bekannt gegeben. Sollte auch mit Begleitperson die
Anreise nicht mÃ¶glich sein, wurde gebeten, objektivierbare Unterlagen vorzulegen.
Der Versicherte legte daraufhin zahlreiche Unterlagen aus dem Jahr 2002 vor. Dr.E.
hat sich in seiner Stellungnahme vom 21.06.2002 erneut zur ReisefÃ¤higkeit des
Versicherten geÃ¤uÃ�ert und diese bejaht. Da der der Versicherte trotzdem
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weiterhin erklÃ¤rte, nicht anreisen zu kÃ¶nnen, beauftragte der Senat Dr.F. , Dr.E.
und Dr.K. , die vorhandenen Unterlagen nach Aktenlage auszuwerten.

Dr.F. hat in seinem Gutachten vom 28.09.2002 die Diagnosen gestellt: â��
Spondylochondrose L4/L5 â�� allenfalls initianle Chondro intervertebralis L5/S1 bei
even- tuell vorhandener AssimilisationsstÃ¶rung â�� Minimalarthrose des rechten
Kniegelenks. WÃ¤hrend im MÃ¤rz 1994 nennenswerte GesundheitsstÃ¶rungen am
Skelettsystem nicht festgestellt werden konnten, zeigten neuere
RÃ¶ntgenaufnahmen, die vermutlich am 18.12.2001 gefertigt wurden, einen
deutlichen Bandscheibenschaden im 4. Segment, an- sonsten aber keine
wesentlichen degenerativen VerÃ¤nderungen. Aufgrund der frÃ¼heren
RÃ¶ntgenaufnahmen seien VerschleiÃ�erscheinungen an der HalswirbelsÃ¤ule nicht
zu verifizieren. Trotz des Nachweises der degenerativen BandscheibenschÃ¤digung
kÃ¶nne der Versicherte alle Arbeiten ohne EinschrÃ¤nkungen vollschichtig
verrichten. Sowohl bei Antragstellung als auch ab dem Nachweis des
Bandscheibenschadens, vermutlich seit Dezember 2001, sei ein vollschichtiges
LeistungsvermÃ¶gen gegeben, da sich ohne neurologische Komplikationen nur
qualitative, nicht aber quantitative LeistungseinschrÃ¤nkungen begrÃ¼nden
lieÃ�en. Schwerarbeit sollte vermieden werden, es sollte auch ein Wechsel zwischen
Sitzen und Stehen mÃ¶glich sein und der Versicherte sollte durch entsprechende
Bekleidung vor KÃ¤lte, NÃ¤sse und Zugluft geschÃ¼tzt sein. Zu vermeiden seien
Arbeiten verbunden mit hÃ¤ufigem Heben und Tragen oder im BÃ¼cken. Die
ReisefÃ¤higkeit sei durch die orthopÃ¤dischen GesundheitsstÃ¶rungen nicht
eingeschrÃ¤nkt.

Dr.K. hat in seinem Gutachten vom 14.10.2002 die Diagnosen gestellt: â��
Ã�ngstlich depressives Syndrom â�� Verdacht auf Epilepsie ohne entsprechende
klinische oder apparative Befunde Eine zeitliche EinschrÃ¤nkung des
LeistungsvermÃ¶gens hat Dr.K. verneint. Es sei aus den nervenÃ¤rztlichen
Befunden nicht abzuleiten, dass es dem Versicherten nicht mÃ¶glich gewesen
wÃ¤re, zu einer Untersuchung nach Landshut oder MÃ¼nchen anzureisen. Das
LeistungsvermÃ¶gen hat Dr.K. mit vollschichtig begrÃ¼ndet, da aber
psychoreaktive StÃ¶rungen nicht sicher auszuschlieÃ�en seien, sollten
stressbetonte Arbeiten sowie Arbeiten unter Zeitdruck oder im Akkord vermieden
werden.

Dr.E. hat in seinem Gutachten vom 07.11.2002 folgende GesundheitsstÃ¶rungen
genannt: 1. Arterieller Hypertonus mit beginnenden funktionellen Auswirkungen auf
das Herz. 2. Asthma bronchiale mit Ã�bergang in eine chronisch obstruktive
Lungenerkrankung. 3. Fettleber 4. Diabetes mellitus Typ II b 5. Beidseitige
Unterschenkelvarikosis und 6. Adipositas. Nebenbefundlich wurde ein Zustand nach
NierenbeckenentzÃ¼ndung links sowie WandverÃ¤nderungen der Gallenblase
beschrieben.

VordergrÃ¼ndig fÃ¼r die Leistungsbeurteilung seien sicherlich die internistischen
Erkrankungen und hier sei im zu bewertenden Zeitraum von 1994 bis jetzt eine
gewisse Verschlechterung zu verzeichnen. Bis zur Beurteilung durch Dr.R. 1999
liege keine wesentliche LeistungseinschrÃ¤nkung beim Versicherte vor. Hier liege
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eine ausreichende Ã�bereinstimmung zwischen der Symptomatologie und den
Untersuchungsbefunden vor. Nach 1999 und vor allem nach 2001 werde in den
Unterlagen aber eine deutliche Zunahme der Symptome beschrieben. Die
hÃ¤ufigen Arztkontakte und stationÃ¤ren Aufenthalte lieÃ�en darÃ¼ber hinaus
ebenfalls den Schluss einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu. Die
Diagnosen schlieÃ�lich vermittelten einen erheblichen Schweregrad der
Erkrankungen. Dieser werde allerdings durch objektive Untersuchungsergebnisse
sowie technische Untersuchungen nicht bestÃ¤tigt. Es bestehe, wie schon in den
frÃ¼heren Schreiben ausgefÃ¼hrt, eine Diskrepanz zwischen den einzelnen
Befunden. Es lÃ¤gen auÃ�erdem die fÃ¼r eine sozialmedizinische Beurteilung
notwendigen Funktionsuntersuchungen nicht vor. Weder fÃ¼r das Hochdruckleiden
noch die Lungenerkrankung seien aus den letzten Berichten erhebliche funktionelle
Defizite zu erkennen. FÃ¼r die Diagnose einer dekompensierten Leberzirrhose
seien die Ã¼bermittelten Daten nicht ausreichend. Weder von Seiten der
Zuckererkrankung noch durch die Varikosis seien quantitative
LeistungseinschrÃ¤nkungen gerechtfertigt. Der Versicherte sei deshalb ab 1994 in
der Lage gewesen, unter den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses
vollschichtig tÃ¤tig zu sein. Durch Verschlechterung des Gesundheitszustandes sei
der Versicherte nurmehr in der Lage, leichte kÃ¶rperliche Arbeiten zu erbringen,
wobei diese Ã¼berwiegend im Sitzen und im Wechsel zwischen Sitzen und Gehen
ausgeÃ¼bt werden sollen und dauerhaft stehende TÃ¤tigkeiten zu vermeiden
seien. Ebenso zu vermeiden seien stressbetonte Arbeiten, Arbeiten unter Zeitdruck
und unter Akkord. Nicht zumutbar seien ArbeitsplÃ¤tze mit vermehrtem Staubanfall
und der MÃ¶glichkeit, reizende Gase und DÃ¤mpfe zu inhalieren. Zur
abschlieÃ�enden Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens sei eine persÃ¶nliche
Untersuchung des Versicherte erforderlich. Soweit ersichtlich, bestÃ¼nden zwar
Erkrankungsphasen, die eine Anreise zur Untersuchung nicht sinnvoll erscheinen
lieÃ�en, nach Stabilisierung dieser Befunde z.B. bei Krankenhausentlassung, seien
jedoch keine GrÃ¼nde erkennbar, die zumindest mit Begleitperson einer Anreise
zur Begutachtung entgegenstÃ¼nden.

Mit Schreiben des Senats vom 22.11.2002 wurden dem KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten
die Gutachten Ã¼bersandt und auf die Frage der Beweislast hingewiesen. Der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte wurde zur Stellungnahme aufgefordert.

Dieser beantragte in seinem Schriftsatz vom 17.12.2002, eine ergÃ¤nzende
Begutachtung durchfÃ¼hren zu lassen, da der Mandant die Befunde zum Teil
bestreite. AuÃ�erdem sollten die vorgelegten Unterlagen erneut ausgewertet
werden. FÃ¼r den Fall einer erneuten Begutachtung seien der Gegenpartei die
Kosten fÃ¼r die Reise auch der Begleitperson aufzuerlegen. Vorgelegt wurde
allerdings eine BestÃ¤tigung vom Dezember 2002, wonach der Versicherten wegen
der Art der Erkrankung zu einer lÃ¤ngeren Reise unfÃ¤hig sei.

Im Schreiben vom 24.03.2003 teilte der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte unter Vorlage
einer Sterbeurkunde mit, der Versicherten sei am 25.02.2003 verstorben. Der
Rechtstreit werde von der Ehefrau weitergefÃ¼hrt, die mit allen Rechten und
Pflichten in das Verfahren eintrete. Der Tod sei infolge der vorausgegangenen
Erkrankungen eingetreten und damit sei bewiesen, dass sich der Versicherten
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tatsÃ¤chlich in einem schlechten Gesundheitszustand befunden habe und nicht in
der Lage gewesen sei, zur angesetzten Ã¤rztlichen Untersuchung nach Deutschland
zu kommen. Es mÃ¼sse deshalb die Rente ab 1992 bis zum Tode zuerkannt
werden.

In einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme hat Dr.E. am 06.05.2003 die weiteren
Unterlagen ausgewertet. Er setzte sich dabei vor allem mit dem letzten Bericht
Ã¼ber die Aufnahme im Krankenhaus im Februar 2003 auseinander. Dabei befasst
sich Dr.E. vor allem mit dem Verlauf der Diabeteserkrankung, da bei Aufnahme in
die Klinik im Februar 2003 ein gewisser Schockzustand von den behandelnden
Ã�rzten angenommen wurde, der als azidotisches diabetisches Koma zu verstehen
sei. Dr.E. diskutierte die frÃ¼her mitgeteilten Blutzuckerwerte. Nach den neueren
Befunden stelle sich ein unzureichend und schlecht eingestellter Diabetes, der nur
oral behandelt wurde, dar. Aus hiesiger Sicht hÃ¤tte bei diesem Befund eine
engmaschige Kontrolle erfolgen sollen mit eventueller Umstellung auf eine
Insulintherapie. Die Befundkonstellation der Laborwerte sei Ã¤uÃ�erst verdÃ¤chtig
auf eine Lactatazidose. Dies sei eine schwerwiegende Komplikation, die bei
Therapie mit Biguanid auftreten kÃ¶nne. Zu einer Lactatizidose kÃ¶nne es auch im
Schockzustand oder bei einem septischen Geschehen kommen. Ob eine
Lactatazidose vorgelegen habe, lasse sich nicht mit Sicherheit sagen. Es bestehe
jedoch aufgrund der Befunde der dringende Verdacht. Die Lactatazidose gehe mit
einer sehr hohen LetalitÃ¤t einher. Aufgrund der beschriebenen krampfartigen
Unterbauchbeschwerden, die auch im Rahmen einer Lactatazidose auftreten
kÃ¶nnen, sei auch auf eine suspekte VerÃ¤nderung an der 6. Rippe hinzuweisen,
mÃ¶glicherweise im Sinne einer Metastase. Ein Tumorgeschehen kÃ¶nne deshalb
nicht ausgeschlossen werden. Diesem Befund, der ohne Datumsangabe sei, sei aber
offenbar in Jugoslawien nicht weiter nachgegangen worden. Es kÃ¶nne deshalb aus
dem Bericht Ã¼ber den letzten stationÃ¤ren Aufenthalt keine eindeutige
Todesursache herausgelesen werden. Aus dem Bericht ergebe sich nicht, dass es im
Krankheitsverlauf seit seiner gutachterlichen Stellungnahme zu einer
Verschlechterung der bekannten GesundheitsstÃ¶rungen gekommen sei. Die
Diskrepanzen, die bereits im Gutachten dargelegt seien, seien weiterhin nicht
ausgerÃ¤umt. Die Feststellung einer ErwerbsunfÃ¤higkeit im Zeitraum November
1992 bis zu Beginn des Jahres 2003 sei deshalb nicht mÃ¶glich, wobei eine gewisse
Verschlechterung ab November 2000 wahrscheinlich sei.

Die Beklagte hat in Auswertung der Unterlagen anerkannt, dass die volle
Erwerbsminderung ab November 2002 beim Versicherten vorliege. Insoweit sei dem
Gutachten von Dr.E. zu folgen. Ein Anspruch auf Rente wegen voller
Erbswerbsminderung bestehe jedoch nicht, da fÃ¼r diesen Leistungsfall die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren. Der
Versicherten habe nur jugoslawische BeitrÃ¤ge bis September 1997 zurÃ¼ckgelegt.
Die 3/5-Belegung sei somit nicht gegeben.

Im Schriftsatz vom 25.08.2003 bestritt der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte die
Schlussfolgerungen des Gutachters. Die Schuld an der fehlenden AufklÃ¤rung habe
nicht beim Versicherten gelegen; er habe den Vorladungen des Gutachters nicht
Folge leisten kÃ¶nnen. Im Ã�brigen sei er aufgrund der Erkrankungen in seiner
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Heimat bereits im Jahre 1992 invalidisiert worden. Deshalb mÃ¼sse die Ehefrau des
Versicherten beginnend ab 25.02.2003 Hinterbliebenenrente erhalten sowie auch
die Kosten fÃ¼r die Beerdigung und die Graberstellung ersetzt bekommen. Auch die
Rente des Versicherten sei an die Ehefrau in AbÃ¤nderung der frÃ¼heren
Entscheidungen zu leisten.

Der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte wurde im Schreiben vom 18.09.2003 darauf
hingewiesen, dass die GewÃ¤hrung der Hinterbliebenenrente nicht Gegenstand des
Verfahrens und eine Erstattung der Beerdigungskosten und Graberstellungskosten
nicht mÃ¶glich sei.

Der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte beantragt sinngemÃ¤Ã�, den Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Landshut vom 29.11.2000 sowie den Bescheid der Beklagten vom
31.10. 1997 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.01.1998
aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, ab 1992 ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente
zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten der Beklagten, des
Sozialgerichts Landshut und des Bayerischen Landessozialgerichts Bezug
genommmen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung (Â§Â§ 143, 144, 151 SGG) ist
zulÃ¤ssig, erweist sich jedoch als unbegrÃ¼ndet. Ein Anspruch auf Rente wegen
verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit stand dem Versicherten weder ab Antragstellung
im MÃ¤rz 1994 noch spÃ¤ter zu, da er zunÃ¤chst nicht berufs- oder
erwerbsunfÃ¤hig bzw. erwerbsgemindert war und fÃ¼r den Eintritt des
Versicherungsfalls im November 2002 die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen nicht mehr erfÃ¼llt.

Der Anspruch auf Versichertenrente wegen Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit richtet
sich bei Antragstellung vor dem 31.03.2001 (hier am 24.03.1994 und nicht, wie der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte meint, 1992) nach den Vorschriften des SGB VI in der bis
31.12. 2000 geltenden Fassung (a.F.), soweit ein Anspruch vor dem 01.01.2001
geltend gemacht wird (vgl. Â§ 300 Abs.2 SGB VI). FÃ¼r den Anspruch sind aber
auch die Vorschriften des SGB VI in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung (n.F.)
maÃ�gebend, soweit hilfsweise Rente wegen Erwerbsminderung fÃ¼r die Zeit nach
dem 31.12. 2000 begehrt wird (Â§ 300 Abs.1 SGB VI). Rechtsgrundlage sind die 
Â§Â§ 43, 44 SGB VI a.F â�¦ Neben der allgemeinen Wartezeit sind die besonderen
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Antragstellung nach
Â§ 43 Abs.1 Nr.2, Abs.3 Â§ 44 Abs.1 Nr.2, Abs.4 SGB VI a.F., wie es auch die
Beklagte festgestellt hat, erfÃ¼llt.

I. Der Versicherte ist jedoch vor November 2002 weder berufs- noch
erwerbsunfÃ¤hig gewesen.
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BerufsunfÃ¤hig im Sinne von Â§ 43 SGB a.F. sind Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und see- lisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit vom Versicherten
zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten
entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer
Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer
bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. Es ist zwar denkbar, dass
der Versicherte bereits ab Antragstellung im MÃ¤rz 1994 die TÃ¤tigkeit des
Staplerfahrers nicht mehr hat ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Sein RestleistungsvermÃ¶gen
war aber soweit erhalten, dass er zumutbar andere TÃ¤tigkeiten verrichten konnte,
auf die er im Hinblick auf seinen Status als angelernter Arbeiter auch verwiesen
werden konnte.

Die soziale Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der
sozialen Wertigkeit des bisherigen Berufs. Um diese zu beurteilen, hat das
Bundessozialgericht die Berufe der Versicherten in Gruppen eingeteilt. Ausgehend
von der Bedeutung, die Dauer und Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines
Berufes haben, werden die Gruppen durch den Leitberuf des Vorarbeiters mit
Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders hoch qualifizierten Facharbeiters, des
Facharbeiters (anerkannter Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungszeit von mehr
als drei Jahren), des angelernten Arbeiters, sonstiger Ausbildungsberuf mit einer
Regelausbildungszeit von bis zu zwei Jahren und des ungelernten Arbeiters
charakterisiert (vgl. Bundessozialgerichtsentscheidungen in SozR 2002 Â§ 1246
Nr.138 und 140). Ausschlaggebend fÃ¼r die Einordnung eines bestimmten Berufs in
dieses Mehrstufenschema ist die QaulitÃ¤t der verrichteten Arbeit, d.h. der aus
einer Mehrzahl von Faktoren zu ermittelnde Wert der Arbeit fÃ¼r den Betrieb. Dabei
ist allein auf das Erwerbsleben in der Bundesrepublik Deutschland abzustellen. Dem
Versicherten ist die Verweisung auf die im Vergleich zu seinem bisherigen Beruf
nÃ¤chstniedrigere Gruppe zumutbar (StÃ¤ndige Rechtsprechung u.a. in SozR 3 â��
2200 Â§ 1246 RVO Nr.5). Bisheriger Beruf ist somit die vom Versicherten zuletzt
ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Staplerfahrer in einer Brauerei. Der Versicherte hat zu
keiner Zeit angegeben, eine Berufsausbildung absolviert zu haben, noch sind sonst
UmstÃ¤nde fÃ¼r eine AusÃ¼bung einer TÃ¤tigkeit oberhalb der Qualifikation einer
AnlerntÃ¤tigkeit erkennbar. Es konnte aber auch keine Auskunft des Arbeitgebers
eingeholt werden, da dieser nicht mehr zu ermitteln war. Der Versicherte war somit
auf alle ungelernten TÃ¤tigkeiten verweisbar, die seinem gesundheitlichen
LeistungsvermÃ¶gen noch entsprochen haben.

Entgegen der Auffassung des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten war der Anspruch des
Versicherten erst ab Antragstellung MÃ¤rz 1994 zu prÃ¼fen, da nach den Akten der
Beklagten der frÃ¼here Antrag mit dem in den Akten noch befindlichen Bescheid
vom 16. August 1993 abgelehnt worden und der dagegen gerichtete Widerspruch
mit Widerspruchsbescheid vom 07.02.1995 zurÃ¼ckgewiesen worden war. Es sind
keinerlei Schreiben des Versicherten oder seines BevollmÃ¤chtigten feststellbar, die
sich gegen diesen Widerspruchsbescheid richten wÃ¼rden. Insbesondere kann aus
dem Schreiben vom April 1995, das die Beklagte dann zum Schriftwechsel mit dem
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jugoslawischen TrÃ¤ger veranlasst hat, nicht herausgelesen werden, dass es sich
hier um eine Klage gegen den Widerspruchsbescheid handeln sollte. UnabhÃ¤ngig
von der formellen Frage des Umfangs des Streitgegenstands gelten aber die fÃ¼r
1994 zutreffenden Feststellungen auch fÃ¼r die Zeit von 1992 bis 1994.

Bei der Beurteilung des LeistungsvermÃ¶gens des Versicherten in der streitigen
Zeit stÃ¼tzt sich der Senat auf die vorgelegten medizinischen Unterlagen und
deren Auswertung durch die gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr.R. , Dr.F. , Dr.K.
und Dr.E â�¦ In Auswertung all dieser Unterlagen und unter BerÃ¼cksichtigung des
Ergebnisses der Untersuchung bei der Invalidenkommission und der Untersuchung
in der Ã¤rztlichen Gutachterstelle in Regensburg 1994 steht zur Ã�berzeugung des
Senats fest, dass der Versicherte vor November 2000 keinesfalls erwerbsunfÃ¤hig
im Sinne der deutschen Vorschriften war. Gegen den Eintritt der Erwerbsminderung
bereits 1992 oder 1994 spricht auch, dass in Jugoslawien erst im Jahre 1998 durch
Gerichtsbeschluss die dortigen Voraussetzungen fÃ¼r die Invalidenrente
festgestellt werden konnten. Die mitgeteilten Untersuchungsergebnisse der
persÃ¶nlichen Untersuchungen des Versicherten sowie die nicht sehr zahlreichen
Ã¤rztlichen Unterlagen aus der Zeit bis 2000 lassen nicht erkennen, dass der
Versicherte nicht mehr in der Lage gewesen wÃ¤re, zumindest kÃ¶rperlich leichte
Arbeiten unter BerÃ¼cksichtigung von gewissen EinschrÃ¤nkungen, wie die
Vermeidung von Reizstoffen etc., noch vollschichtig zu verrichten. Dies hat Dr.R. in
seinem Gutachten Ã¼berzeugend dargestellt und dieses Ergebnis wurde auch von
Dr.F. , Dr.K. und Dr.E. bestÃ¤tigt. Soweit dabei die degenerativen VerÃ¤nderungen
eine Rolle spielen, hat Dr.K. ganz klar ausgefÃ¼hrt, dass erst durch die
RÃ¶ntgenaufnahme, die vermutlich 2001 gefertigt wurde (eine genauere Datierung
ist wegen der schlechten Beschriftung nicht mÃ¶glich) ab diesem Zeitpunkt eine
BandscheibenschÃ¤digung zu erkennen ist. FÃ¼r die Zeit bis zu diesem Zeitpunkt
kÃ¶nnen daher nur EinschrÃ¤nkungen bezÃ¼glich der Anforderungen an die
Arbeitshaltung berÃ¼cksichtigt werden, eine zeitliche LeistungseinschrÃ¤nkung war
keinesfalls gegeben.

Noch weniger ergiebig sind die Diagnosen und Befunde auf neurologisch-
psychiatrischem Gebiet. Hier sind, wie Dr.K. zusammenfassend Ã¼berzeugend
darstellt, weder fÃ¼r eine Depression noch fÃ¼r das Vorliegen von epileptischen
Erscheinungen ausreichende Befunde mitgeteilt und Krankheitsbilder geschildert,
auÃ�erdem ist keine entsprechende Behandlung dokumentiert. Dr.K. bezeichnet die
vorliegenden Befunde als sehr lÃ¼ckenhaft und zieht daraus die Schlussfolgerung,
dass die Befundlage nicht erkennen lÃ¤sst, ob beim Versicherten gravierende
neurologische oder psychiatrische Erkrankungen vorgelegen haben, die seine
LeistungsfÃ¤higkeit wesentlich behindert haben. Unterstellt man die Diagnose eines
Ã¤ngstlich depressiven Syndroms, wÃ¤re davon auszugehen, dass ein solches
Syndrom gut behandelbar ist. Nicht nachgewiesen ist auch das in einem Befund aus
dem Jahre 1998 einmal anklingende endogene Geschehen. Zu keinem Zeitpunkt
kann eine nervenÃ¤rztliche Behandlung erkannt werden, sei es durch
Psychotherapie oder Gabe von Medikamenten. Die bekannten Befunde bieten auch
keinen Anhalt dafÃ¼r, dass hirnorganische StÃ¶rungen vorliegen, so dass eine
EinschrÃ¤nkung der UmstellungsfÃ¤higkeit beim Versicherten nicht nachzuweisen
ist. Dr.K. betont, dass ausgesprochen wenige nervenÃ¤rztliche Befunde in den
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Akten vorliegen, die vorliegenden darÃ¼ber hinaus sehr wenig aussagekrÃ¤ftig
seien und in ihrer Mehrzahl aus dem Jahre 2002 stammen. Deshalb ist es auch nach
seiner Auffassung eher unwahrscheinlich, dass eine Epilepsie vorlag, denn lediglich
in einem Befund ist die Rede von Kopfschmerzen und einer verdÃ¤chtigen Epilepsie,
wobei dort nicht klar wird, ob diesen Befunden, die primÃ¤r als Diagnose genannt
sind, diagnostisch auch nachgegangen wurde. Aufgrund der lÃ¼ckenhaften
Befunde konnte deshalb eine genauere Begutachtung oder Diagnosestellung nicht
erfolgen, so dass Erkrankungen auf diesem Fachgebiet nicht bewiesen und ebenso
wenig eine EinschrÃ¤nkung der ReisefÃ¤higkeit objektiviert werden konnte.

Im Vordergrund stehen bei der Leistungsbeurteilung deshalb die auf internem
Fachgebiet vorliegenden GesundheitsstÃ¶rungen des Versicherten, die von Dr.E.
mehrfach dargestellt und bewertet wurden. Der Senat hat keine Veranlassung, dem
erfahrenen SachverstÃ¤ndigen, der alle zur VerfÃ¼gung stehenden Unterlagen
ausgewertet und seine Auffassung gut nachvollziehbar begrÃ¼ndet hat, nicht zu
folgen. Vielmehr ergibt sich bei Durchsicht der aus Jugoslawien vorgelegten
Berichte, dass auch in diesem Fach Ã¼berwiegend Diagnosen genannt sind und
klinische Untersuchungsberichte fehlen. Aus diesen konnte Dr.E. keine
RÃ¼ckschlÃ¼sse auf die Todesursache bzw. auf den Zustand des Versicherten bis
zu seinem Ableben ziehen. Damit konnte der Gesundheitszustand des Versicherten
nicht abschlieÃ�end ermittelt werden. Trotzdem ist zu erkennen, dass im Zeitraum
ab 1994 eine Verschlechterung zu verzeichnen ist, wobei bis zur Begutachtung
durch Dr.R. keine wesentliche LeistungseinschrÃ¤nkung vorlag. Bis zu diesem
Zeitpunkt liegt eine ausreichende Ã�bereinstimmung zwischen der
Symptomatologie und den Untersuchungsbefunden vor. Nach 1999 und vor allem
2001 wird eine deutliche Zunahme der Symptomatologie beschrieben und die
hÃ¤ufigen Arztkontakte und stationÃ¤ren Aufenthalte lassen durchaus den Schluss
einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu. Der durch die mitgeteilten
Diagnosen vermutete erhebliche Schweregrad der Erkrankung wird allerdings durch
die entsprechenden objektiven Untersuchungsergebnisse sowie die technischen
Untersuchungen nicht bestÃ¤tigt. Es bleibt also eine Diskrepanz zwischen Befunden
und Diagnosen. DarÃ¼ber hinaus liegen die fÃ¼r eine sozialmedizinische
Beurteilung notwendigen Funktionsuntersuchungen nicht vor. In der
abschlieÃ�enden Beurteilung kÃ¶nnen somit nur GesundheitsstÃ¶rungen
berÃ¼cksichtigt werden, die aufgrund der Angaben, der Untersuchungsbefunde und
der technischen Untersuchungen eindeutig nachzuvollziehen sind. Damit ist aber
die Diagnose einer dekompensierten Leberzirrhose durch die Ã¼bermittelte
Datenlage nicht ausreichend nachgewiesen und weder von seiten der
Zuckererkrankung noch durch die Varikosis sind quantitative
LeistungseinschrÃ¤nkungen gerechtfertigt. Die Untersuchungsberichte lassen eine
relevante Lebererkrankung und einen Diabetes mellitus erst seit 2001 erkennen.
Auch der bedauerliche Umstand, dass der Versicherte wÃ¤hrend des Verfahrens
verstorben ist, erlaubt keine andere BeweiswÃ¼rdigung, denn Dr.E. hat ganz
ausfÃ¼hrlich dargestellt, dass die Todesursache in Form einer KausalitÃ¤tskette
nicht mitgeteilt wurde. Bei der Entlassung aus stationÃ¤rer Behandlung im Juni
2001 waren unter Therapie normale Blutzuckerwerte erreicht worden. Es ergab sich
in den Befunden von 2001 noch kein Hinweis auf eine diabetische Nephropathie.
Der im November 2002 mitgeteilte Blutzuckerwert sowie die hohen Triglyceridwerte
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ergeben zwar das Bild eines unzureichend und schlecht eingestellten Diabetes, aber
Dr.E. stellt Ã¼berzeugend dar, dass in der Folge die erforderliche Umstellung auf
eine Insulin-Therapie unterlassen wurde und trotz des Fehlens bestimmter
Laborparameter die Befundkonstellation Ã¤uÃ�erst verdÃ¤chtig auf eine
Lactatazidose war. Diese Erkrankung, die bei der Therapie des vom Versicherten
eingenommenen Wirkstoffes Biguanid auftreten kann, ist eine schwerwiegende
Komplikation. Allerdings kann es zu einer Lactatazidose auch im Schockzustand
oder bei einem septischen Geschehen kommen. Da aber auch andere Ursachen
eines Schockzustands oder eines septischen Geschehens in Betracht kommen,
lÃ¤sst sich nicht mit Sicherheit feststellen, ob wirklich eine Lactatazidose
vorgelegen hat. Dieses Geschehen ist aber erst bei Aufnahme im Krankenhaus am
25.02.2003 dokumentiert. DarÃ¼ber hinaus kann als Todesursache auch ein
Tumorgeschehen nicht ausgeschlossen werden, wie Dr.E. Ã¼berzeugend darstellt,
da eine suspekte VerÃ¤nderung an der 6. Rippe mÃ¶glicherweise im Sinne einer
Metastase erwÃ¤hnt ist. Diesem Befund, der hier ohne Datumsangabe mitgeteilt
wurde, ist anscheinend nicht weiter von den behandelnden Ã�rzte nachgegangen
worden. Damit bleibt aber festzustellen, dass eine Verschlechterung des
Gesundheitszustandes erst ab November 2002 mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann.

Rente stand dem Versicherten deshalb bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu, da er fÃ¼r
das Vorliegen von ErwerbsunfÃ¤higkeit beweispflichtig ist. Nach dem auch im
sozialgerichtlichen Verfahren geltenden Grundsatz der sog. objektiven Beweislast
oder auch materiellen Beweislast gilt, der besagt, dass jeder die Beweislast fÃ¼r die
Tatsachen trÃ¤gt, die den von ihm geltend gemachten Anspruch begrÃ¼nden (vgl.
Jens Meyer-Ladewig, SGG â�� Sozialgerichtsgesetz â�� Â§ 103 Anm.19a). Ein
Beteiligter muss daher die Folgen tragen, wenn eine Ungewissheit bezÃ¼glich der
fÃ¼r ihn gÃ¼nstigen Tatsachen verblieben ist. Dies gilt um so mehr, als sich auch
keine Hinweise dafÃ¼r ergeben, dass der Versicherte tatsÃ¤chlich aus
gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht in der Lage war, zu einer Untersuchung in die
Bundesrepublik zu reisen. Denn es stand ihm auch die MÃ¶glichkeit zur VerfÃ¼gung
mit einer Begleitperson zu reisen.

Somit gilt, dass vor November 2002 nicht mit ausreichender Wahrscheinlichkeit
eine Leistungsminderung beim Versicherten festgestellt werden kann.

II. Eine Rentenleistung fÃ¼r den Zeitpunkt nach Eintritt des Versicherungsfalls im
November 2002 steht aber, wie die Beklagte zu Recht dargelegt hat, ebenfalls nicht
zu, da der Versicherte zu diesem Zeitpunkt die versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen â�� die sog. 3/5-Belegung â�� nicht mehr erfÃ¼llt.

Nach Â§ 43 SGB VI in der ab 01.01.2001 geltenden Fassung (n.F.) haben Versicherte
bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung, wenn sie 1. teilweise erwerbsgemindert sind, 2. in den letzten
fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r
eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und 3. vor Entritt der
Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben. Dabei bestimmt Â§ 43
Abs.4 SGB VI n.F.: Der Zeitraum von fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung
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verlÃ¤ngert sich um folgende Zeiten, die nicht mit PflichtbeitrÃ¤gen fÃ¼r eine
versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit belegt sind: 1. Anrechnungszeiten und
Zeiten des Bezugs einer Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit, 2.
BerÃ¼cksichtungszeiten, 3. Zeiten, die nur deshalb keine Anrechnungszeiten sind,
weil durch sie eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit nicht
unterbrochen ist, wenn in den letzten sechs Kalendermonaten vor Beginn dieser
Zeit wenigstens ein Pflichtbeitrag fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder
TÃ¤tigkeit oder eine Zeit nach Nr.1 oder 2 liegt, 4. Zeiten einer schulischen
Ausbildung nach Vollendung des 17. Lebensjahres bis zu sieben Jahre, gemindert
um Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung. DarÃ¼ber hinaus ist eine
Pflichtbeitragszeit von drei Jahren fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder
TÃ¤tigkeit dann nicht erforderlich, wenn die Erwerbsminderung aufgrund eines
Tatbestand eingetreten ist, durch den die allgemeine Wartezeit vorzeitig erfÃ¼llt ist
(Â§ 43 Abs.5 SGB VI i.V.m. Â§ 53 SGB VI). Alle diese Voraussetzungen liegen beim
Versicherten jedoch nach Oktober 1999 nicht mehr vor.

Aufgrund des deutsch-jugoslawischen Sozialversicherungsabkommens (Abkommen
vom 12.10.1968, BGBl.II 1969, 1438 i.d.F. des Ã�nderungsabkommens vom
30.09.1974, BGBl.II 1975, 389, das weiterhin Anwendung findet, siehe
Bekanntmachung vom 20.03.1997, BGBl.II, 961) sind zwar die in Jugoslawien
entrichteten Beitragszeiten berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hig, nicht jedoch
AufschubtatbestÃ¤nde wie Rentenbezug. Der Versicherte hat im September 1997
den letzten Beitrag zur Rentenversicherung im seinem Heimatland entrichtet.
SpÃ¤tere Zeiten sind nicht als Ã�berbrÃ¼ckungszeiten berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hig,
so dass er in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt des Versicherungsfalls im
November 2002, also im Zeitraum zwischen November 1997 und Oktober 2002
keine berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige Beitragszeit zurÃ¼ckgelegt hat. Da jugoslawische
Rentenbezugszeiten, wie ausgefÃ¼hrt, nicht berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hig sind,
erfÃ¼llt er somit die erforderliche 3/5-Belegung nicht. Der Versicherte kann aber
auch nach den Ã�bergangsvorschriften der Â§Â§ 240, 241 SGB VI die
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erfÃ¼llen, insbesondere auch nicht
durch eine freiwillige Beitragszahlung zur Beklagten. Er hat nach dem
Versicherungsverlauf, der mit dem Rentenantrag vorgelegt wurde, zwischen April
1983 und Januar 1986 weder in der Bundesrepublik noch in Jugoslawien
Versicherungszeiten zurÃ¼ckgelegt. Diese LÃ¼cke konnte weder bei Antragstellung
1994, noch spÃ¤ter durch Beitragszahlung geschlossen werden (Â§ 197 Abs.2 SGB
VI). Damit ist die fÃ¼r die Anwendung von Â§ 241 Abs.2 SGB VI erforderliche
Belegung aller Kalendermonate ab 1. Januar 1994 bis zum Eintritt der
Erwerbsminderung nicht erfÃ¼llt, zumal auch hier das bereits Gesagte gilt, dass
sog. AufschubtatbestÃ¤nde oder berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige beitragsfreie Zeiten,
wie z.B. die Rentenbezugszeit in Jugoslawien, nicht berÃ¼cksichtigt werden
kÃ¶nnen. Im Ã�brigen ist nicht erkennbar aus welchen GrÃ¼nden der Versicherte
zwischen April 1983 (RÃ¼ckkehr aus der Bundesrepublik) und Januar 1986 keine
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung ausgeÃ¼bt hat bzw. keine BeitrÃ¤ge
geleistet hat. Gesundheitliche GrÃ¼nden kÃ¶nnen zumindest fÃ¼r den genannten
Zeitraum nicht erkannt werden, zumal ja die BeschÃ¤ftigung ab 01.01.1986 zeigt,
dass hier keine dauerhafte ErwerbsunfÃ¤higkeit oder ArbeitsunfÃ¤higkeit erkennbar
festgestellt werden kann.
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Somit erfÃ¼llt der Versicherte aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt die
Voraussetzungen fÃ¼r den begehrten Rentenbezug.

Da der Versicherte keinen Anspruch auf Rente zu Lebzeiten hatte, hat auch die
Rechtsnachfolgerin diesen Anspruch nicht geltend machen kÃ¶nnen. Ihr Anspruch
beschrÃ¤nkt sich auf die Witwenrente, Ã¼ber die die Beklagte noch keine
Entscheidung getroffen hat. Soweit der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte weitere
Leistungen geltend macht, ist dies nicht Gegenstand des anhÃ¤ngigen Verfahrens,
da dazu ebenfalls keine Entscheidung der Beklagten ergangen ist. Darauf wurde der
BevollmÃ¤chtigte mit dem gerichtlichen Schreiben auch hingewiesen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den Â§Â§ 183, 193 SGG.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG die Revision zuzulassen, sind
nicht ersichtlich.
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